
 

Erste Änderung der Bekanntmachung 
über die vorübergehende Festlegung eines Gebietes mit Flugbeschränkungen für 

Flugmodelle und unbemannte Luftfahrtsysteme 
anlässlich der Karlspreisverleihung in Aachen 

vom 22. Mai 2025 

Auf Grund § 17 Absatz 1 Satz 2 der Luftverkehrs-Ordnung in der Fassung vom 29. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1894), zuletzt geändert durch Artikel 31 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 411), legt das Bundesministerium für Verkehr Folgendes fest: 

Die Bekanntmachung über die vorübergehende Festlegung eines Gebietes mit 
Flugbeschränkungen für Flugmodelle und unbemannte Luftfahrtsysteme anlässlich der 
Karlspreisverleihung in Aachen vom 19.05.2025 (NfL 2025-1-3484) wird in Punkt 3. wie folgt 
geändert: 

„3. Zeitliche Wirksamkeit 

Am 29. Mai 2025 von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 Uhr UTC. 

Änderungen der Beschränkungen – soweit eine Verringerung der zeitlichen Wirksamkeit oder der 
vertikalen Begrenzung des Gebietes mit Flugbeschränkungen betroffen ist – werden von der 
Landespolizei Nordrhein-Westfalen festgelegt und von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
mit NOTAM bekanntgemacht.“ 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim VG Berlin, 
Kirchstraße 7, 10557 Berlin, erhoben werden. 
 
Bonn, den 22. Mai 2025 
 
Bundesministerium für Verkehr 
LF17/601080104#00012#0032 
 
 
Im Auftrag 

 
Timo Steinhoff 
 


